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Hygienekonzept für Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

Umsetzung von § 5 Abs. 3 der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung 

(SächsCoronaSchVO) 

 

Hintergrund 

Die am 4. Mai 2020 in Kraft tretende Sächsische Corona-Schutz-Verordnung sieht vor, dass 

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit wieder für den Publikumsverkehr öffnen dür-

fen. Diese Öffnung ist jedoch an einige Voraussetzungen und insbesondere an ein entspre-

chendes Konzept zur Hygiene und professionellen Betreuung gebunden.  

Um hier einheitliche Standards zu vermitteln, aber auch um den Trägern der Angebote eine 

Handreichung zu bieten, wird beigefügt ein Hygienekonzept aufgestellt, das durch den Träger 

der freien Jugendhilfe zu konkretisieren und mittels rechtsverbindlicher Unterschrift durch den 

Träger zu bestätigen und in gescannter Form an das Gesundheitsamt (hygiene@leipzig.de) 

zu übersenden ist.  

Bitte beachten: Für jede Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit hat der Träger der 

freien Jugendhilfe ein einrichtungsspezifisches Hygienekonzept zu erstellen.  

Die Öffnung von Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit steht unter dem Vorbehalt 

der Bestätigung der nachfolgend benannten Auflagen durch das Gesundheitsamt. Der Träger 

hat mit Übersendung dieses Hygienekonzeptes seine Pflicht erfüllt und kann nach schriftli-

cher Bestätigung durch das Gesundheitsamt öffnen. 

 

 

Name und Anschrift des Trägers  

 

 

 

Name und Anschrift des Angebots / der Einrichtung der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit 

 

 

 

Name Erreichbarkeit des verantwortlichen Leiters 

 

 

 

 

  

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Corona_Schutz_VO_12_2020.pdf
mailto:hygiene@leipzig.de
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Anforderungen an personelle Ressourcen 

 

 

Anforderungen zur Ausgestaltung vor Ort  

Auflage zur Ausgestaltung vor Ort 
Kurzbeschreibung der Umsetzung im 

Angebot 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist grundsätz-

lich zwischen allen Kindern und Jugendliche so-

wie allen anwesenden Personen zu wahren.  

Dies gilt unabhängig davon, ob Angebote unter 

freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen 

stattfinden. 

 

Angebote im Freien sind bevorzugt gegenüber 

Angeboten in geschlossenen Räumen durchzu-

führen. 

 

An allen Zugängen zu den Angeboten der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit sowie vor den Sanitär-

bereichen sind Hinweise zu Abstands- und Hygie-

neregeln (Anlagen) anzubringen. Zusätzlich soll 

durch adressatengerechte Beschilderung auf die 

Einhaltung des o. g. Mindestabstands hingewie-

sen werden. 

 

Kinder und Jugendliche, die selbst zur Risiko-

gruppe gehören oder mit zur Risikogruppe gehö-

renden Haushaltsangehörigen zusammenleben, 

dürfen nicht an den Angeboten teilnehmen. 

 

Auflage an personelle Ressourcen 
Kurzbeschreibung der Einrichtungsspe-

zifischen Umsetzung im Angebot 

Als diensthabendes Personal sind stets zwei 

Fachkräfte vorzuhalten, sodass innerhalb der An-

gebote einerseits eine professionelle Betreuung 

gesichert ist und andererseits durch das anwe-

sende Personal auch die Einhaltung der Hygiene-

regeln dieses Konzeptes kontrolliert werden kann. 

 

Personal, das einer Risikogruppe (u.a. Personen 

ab 50 Jahren sowie vorerkrankte Personen) ange-

hört, darf nur nach Prüfung durch den Hausarzt 

oder behandelnden Arzt eingesetzt werden. 

 

Personal, dass sich unwohl oder krank fühlt, ist 

vom Dienst auszuschließen – insbesondere Per-

sonal mit einer Symptomatik, die auf eine Erkran-

kung an COVID-19 hindeutet (z. B. Fieber, Hals-

schmerzen, Husten). 

 

Der Träger hat sein Personal hinsichtlich der Ein-

haltung aller aufgeführten Punkte vorab zu beleh-

ren. 

 

Durch den Träger ist eine verantwortliche Person 

vor Ort zu benennen, die im Falle von Kontrollen 

Auskunft gibt. 
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Auflage zur Ausgestaltung vor Ort 
Kurzbeschreibung der Umsetzung im 

Angebot 

Kinder und Jugendliche mit einer Symptomatik, 

die auf eine Erkrankung an COVID-19 hindeutet 

(z. B. Fieber, Halsschmerzen, Husten) sind vom 

Angebot auszuschließen. Der Ausschluss kann 

durch eine Beschilderung am Eingang verdeut-

licht werden.  

 

Es sind vorrangig Einzelangebote oder Gruppen-

angebote von nicht mehr als fünf Teilnehmenden 

zzgl. Personal vorzuhalten. 

 

Toiletten vor Ort sollten mehrmals täglich gereinigt 

und desinfiziert werden. Zu reinigen sind neben 

den Toiletten und Waschbecken auch die Tür-

griffe im gesamten Toilettenbereich. Besucher 

und Personal sind hinsichtlich der regelmäßigen 

Händehygiene zu sensibilisieren. 

 

Räume innerhalb der Angebote sind so zu wäh-

len, dass neben der Einhaltung von Mindestab-

ständen auch eine gute Belüftung mit Frischluft 

gewährleistet ist.  

Eine Lüftung sollte im Abstand von 15 bis 30 Mi-

nuten für die Dauer von mindestens fünf Minuten 

erfolgen. 

 

Es wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-

ckung empfohlen, jedoch nicht verpflichtend fest-

gelegt. 

Die Empfehlung besteht nur insoweit, als nicht ge-

sundheitliche Gründe dem Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung entgegenstehen. 

 

 

Rechtsverbindliche Bestätigung 

Es wird hiermit rechtsverbindlich bestätigt, dass die oben genannten Auflagen unter Beach-

tung der dazu übergebenen Kurzbeschreibung umgesetzt und eingehalten werden. Es ist be-

kannt, dass diese Auflagen Grundlage einer behördlichen Kontrolle darstellen können. Bei 

Verstoß gegen die oben genannten Auflagen können durch die zuständige Behörde weiterge-

hende Auflagen ausgesprochen oder eine Schließung von Teilen des Angebots der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit oder des Angebots insgesamt verfügt werden. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
Datum, Ort, Unterschrift sowie Stempel des Trägers des Angebots der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit 
 

Hiermit wird das vorliegende Hygienekonzept durch das Gesundheitsamt der Stadt 
Leipzig bestätigt.  
 
 
…………………………………………………………………………. 
Datum, Ort, Unterschrift sowie Stempel des Gesundheitsamtes 
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Anlage 1  

 

Quelle: https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200326_BZgA_Atemwegsinfek-

tion-Hygiene_schuetzt_A4_DE_RZ_L_Ansicht.pdf (zuletzt aufgerufen am 04.05.2020, 12:33 Uhr)       
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Anlage 2a: Plakat „richtig Hände waschen“ 

 

 

Quelle:  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html (zuletzt aufgerufen am 04.05.2020, 12:35 

Uhr)  
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Anlage 2b: Plakat „Richtig niesen und husten“ 

 
 
Quelle: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html (zuletzt aufgerufen am 
04.05.2020, 12:35 Uhr)  
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